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A Tragende Gründe und Beschluss 

A-1 Rechtsgrundlage 
Die Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. 
Lebensjahres (Kinder-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 B1), 
zuletzt geändert am 24. November 2016 (BAnz AT27.01.2017 B5) ist am 28. Januar 2017 in 
Kraft getreten. 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 
Eine Änderung des Titels der Kinder-Richtlinie ist aufgrund des Präventionsgesetzes vom 
17. Juni 2015 erforderlich. Mit der Streichung der Altersangabe aus dem Titel der Kinder-Richt-
linie soll der Gesetzesänderung Rechnung getragen werden, da gemäß § 26 Abs. 1 SGB V 
nunmehr versicherte Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres An-
spruch auf Untersuchung zur Früherkennung von Krankheiten haben. 
Mit der zum 1. September 2016 in Kraft getretenen Neuauflage des Gelben Hefts sind nun-
mehr auch die „Speziellen Früherkennungsuntersuchungen“ für Neugeborene darin zu doku-
mentieren. Eine Anpassung der Dokumentation für das Erweiterte Neugeborenen-Screening 
sowie für das Screening auf Mukoviszidose ist notwendig, um die Dokumentationsvorgaben 
der Regelungen der Kinder-Richtlinie abzubilden. 
Aufgrund der Beschlussfassung vom 24. November 2016 zur Einführung eines Screenings auf 
kritische angeborene Herzfehler bei Neugeborenen mittels Pulsoxymetrie sind sprachliche An-
passungen in den Elterninformationen der U1 und U2 erforderlich. 
 
Zu II.1. a) und b) Änderung der Anlage 1 in den „Elterninformation zur Neugeborenen-Erstun-
tersuchung“ und „Elterninformation zur Untersuchung vom 3. bis zum 10. Lebenstag“ 
Der G-BA hat am 24. November 2016 das Screening auf kritisch angeborene Herzfehler mit-
tels Pulsoxymetrie bei Neugeborenen beschlossen. Entsprechend wurden die Elterninforma-
tionen durch den vorliegenden Beschluss angepasst. Der Test auf kritische angeborene Herz-
fehler mittels Pulsoxymetrie bei Neugeborenen wurde in die Aufzählung der Untersuchungen 
in diesen Lebensabschnitten mit aufgenommen (siehe Anlage 1). 
 
Zu II.2. Änderung der Anlage 1 im Abschnitt „Spezielle Früherkennungsuntersuchungen“ 
Die Untersuchungsinhalte wurden durch den vorliegenden Beschluss nicht verändert, sondern 
die Dokumentation nach Maßgabe der Beschlüsse vom 18. Juni 2015 und 20. August 2015 
und 19. Mai2016 neu geregelt. Die Dokumentation erfolgt im so genannten „Gelben Heft“. 
Das Gelbe Heft ist Bestandteil der Richtlinie des G-BA über die Früherkennung von Krankhei-
ten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinie). Dort ist detailliert 
festgelegt, zu welchem Zeitpunkt welche Untersuchung durchgeführt wird und zu dokumentie-
ren ist. 
Das Gelbe Heft dient somit der ärztlichen Dokumentation der Untersuchungsergebnisse sowie 
den sich daraus ableitenden Maßnahmen für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Bei einem 
Arztwechsel wird die Weitergabe von anamnestischen und klinischen Befunden sowie die ärzt-
liche Dokumentation zum Entwicklungsstand des Kindes erleichtert. In Vorbereitung auf die 
jeweilige Früherkennungsuntersuchung dient das Gelbe Heft den Eltern zur Information über 
die altersentsprechenden Untersuchungsinhalte. 
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In der Neuauflage des Gelben Hefts sind die „Speziellen Früherkennungsuntersuchungen“ für 
Neugeborene zu dokumentieren. Eine Anpassung der Dokumentationsvorgaben für das Er-
weiterte Neugeborenen-Screening wie auch für das Screening auf Mukoviszidose ist notwen-
dig und wird wie folgt begründet: 
Zum Zeitpunkt der Blutabnahme für die Durchführung der Screeningmaßnahmen kann der 
Leistungserbringer, der die Geburt verantwortlich leitet, noch keine Stellung zur Befunddoku-
mentation „unauffällig“ oder „auffällig“ beziehen. Dies trifft auch auf die Dokumentation einer 
möglichen „zweiten Laboruntersuchung“ - im Sinne einer zweiten Blutabnahme bei Erstab-
nahme vor der 36. Lebensstunde bzw. Geburt vor der vollendeten 32. Schwangerschaftswo-
che – sowie einer Kontrollblutabnahme bei auffälligem Befund zu. Zum Zeitpunkt des Be-
fundrücklaufes an den Einsender (z.B. Krankenhausärztin oder -arzt oder Hebamme oder Ent-
bindungspfleger) ist das gesunde Neugeborene nicht mehr in der geburtshilflichen Betreuung. 
Die Screenninglabore sind nach der Kinder-Richtlinie weiterhin nur zur Befundmitteilung an 
den Einsender verpflichtet. Dieser ist für die Weiterleitung von auffälligen Befunden verant-
wortlich, nicht jedoch für die Mitteilung von unauffälligen Befunden. 
Es ist erforderlich, für die einzelnen Maßnahmen innerhalb der Durchführung des Screenings 
jeweils ein Stempel- und Unterschriftenfeld einzufügen, da die einzelnen Teilschritte von un-
terschiedlichen Leistungserbringern umgesetzt werden können. Mit nur einem Stempel- und 
Unterschriftenfeld kann lediglich die erste Blutabnahme, jedoch nicht der Befundrücklauf sowie 
eine „zweite Laboruntersuchung“ (i.S. einer zweiten Blutabnahme) oder die Kontrollblutab-
nahme nach auffälligem Befund dokumentiert werden. Ein nachträglicher Eintrag des Befund-
ergebnisses ist einer geburtshilflichen Abteilung logistisch nicht möglich, auch ist ein Eintrag 
durch Dritte aufgrund der fehlenden Befunddokumentation ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt 
der Blutabnahme ist das Screeninglabor bekannt. Die Patientennummer wird im Screeningla-
bor bei Einsendung der Blutprobe vergeben. Somit liegt bei Abnahme des Blutes diese Infor-
mation dem durchführenden Leistungserbringer nicht vor.  
Aufgrund der vorhandenen geburtshilflichen Strukturen wurde die Anpassung der Dokumen-
tation vorgenommen.  
Die Dokumentation der „Speziellen Früherkennungsuntersuchungen“ wird vereinheitlicht. 
Nachdem die Eltern aufgeklärt und dem Screening zugestimmt haben, wird die Blutabnahme 
mit Datum und Uhrzeit der Abnahme gemäß § 21 Abs. 2 sowie der Anlage 4 der Kinder-Richt-
linie im Gelben Heft dokumentiert. Mit dem Ankreuzfeld für die Durchführung des Screenings 
bei der Erstabnahme vor der 36. Lebensstunde (vgl. § 20 Abs. 2) oder bei der Geburt vor der 
32. Schwangerschaftswoche (vgl. § 20 Abs. 4) kann die oder der, die U2-durchführende Ärztin 
oder Arzt die Personensorgeberechtigten über eine zweite Blutabnahme im Rahmen des Er-
weiterten Neugeborenen-Screenings informieren und diese, sofern erforderlich, veranlassen. 
Diese zweite Blutabnahme kann entsprechend von der/dem durchführenden Ärztin oder Arzt 
in einem separaten Stempel- und Unterschriftenfeld dokumentiert werden. 
Lehnen die Eltern im Falle einer Hebammengeburt die Blutabnahme für das Erweiterte Neu-
geborenen-Screening ab, kann die Hebamme diese Entscheidung dokumentieren und unter-
schreiben. Wird im Rahmen der U2, nach ärztlicher Aufklärung für das Erweiterte Neugebore-
nen-Screening und das Mukoviszidose-Screening, die Blutentnahme vorgenommen, kann 
dies auch entsprechend durch die oder den verantwortliche/n Ärztin oder Arzt dokumentiert 
werden. 
Die Befunddokumentation entfällt, da wie oben ausgeführt, der Leistungserbringer, der den 
Rücklauf des Befundes erhält, i.d.R. diesen nicht im Gelben Heft dokumentieren kann, da es 
ihm nicht vorliegt. Im Falle eines pathologischen Befundes können die Eltern auch direkt vom 
Labor kontaktiert werden (vgl. § 22 Abs. 4). Für die Abwendung unmittelbarer Gefahren für 
das Neugeborene kann die Kontrollblutabnahme bei einem sogenannten auffälligen Befund 
von Stoffwechselspezialisten oder Endokrinologen sowie weiteren Ärztinnen und Ärzten ab-
genommen werden (vgl. § 22 Abs. 5). Eine entsprechende Dokumentation für diesen Leis-
tungserbringer wurde nun mit einem separaten Stempel- und Unterschriftenfeld geschaffen. 
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Ergänzend zur Dokumentation des Erweiterten Neugeborenen-Screenings darf die Aufklärung 
für das Screening auf Mukoviszidose gemäß § 35 nur von einer Ärztin oder einem Arzt durch-
geführt werden. Wird die Geburt verantwortlich von einer Hebamme oder einem Entbindungs-
pfleger geleitet, kann das Screening auf Mukoviszidose im Rahmen der U2 oder U3 durchge-
führt werden (vgl. § 35 Abs. 3). Mit einem separaten Stempel- und Unterschriftenfeld kann dies 
entsprechend dokumentiert werden. 
Das Ankreuzfeld ‚Blutabnahme erfolgt (für Erweitertes Neugeborenen-Screening und Muko-
viszidose-Screening)‘ dient der Informationsweitergabe für die nachfolgende ärztliche Betreu-
ung des Neugeborenen und entspricht dem Regelungsinhalt des § 36 Kinder-Richtlinie. 
 

A-3 Bürokratiekostenermittlung 
Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen Informationspflichten für Leis-
tungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO. Durch die geringfügige Anpas-
sung der Dokumentation des Erweiterten Neugeborenen-Screenings sowie des Screenings 
auf Mukoviszidose ergibt sich für Ärztinnen und Ärzte kein Mehraufwand bei der Dokumenta-
tion der entsprechenden Untersuchungen. 
 

A-4 Würdigung der Stellungnahmen 
Der zuständige Unterausschuss Methodenbewertung hat am 26. Januar 2017 die Einleitung 
des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 91 Abs. 5 und § 92 Abs. 7d SGB V beschlossen. Am 
26. Januar 2017 wurde das Stellungnahmeverfahren mit einer Frist bis zum 23. Februar 2017 
eingeleitet. 
 
Stellungnahme der Bundesärztekammer gemäß § 91 Abs. 5 SGB V  
Die Bundesärztekammer hat am 20. Februar 2017 eine Stellungnahme abgegeben. 
 
Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 
Die Bundeszahnärztekammer hat am keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Stellungnahmen gemäß § 92 Abs. 7d SGB V 
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat am 20. Februar eine Stellung-
nahme abgegeben. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hat am 22. Februar 2017 eine Stel-
lungnahme abgegeben. 
Die Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin hat am 23. Februar 2017 
eine Stellungnahme abgegeben. 
Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin hat am 23. Februar 2017 eine Stellung-
nahme abgegeben. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften hat nach-
folgende Fachgesellschaften zusätzlich ausgewählt: 

• Deutsche Gesellschaft für Humangenetik 
• Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie 
• Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin 
• Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin 
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• Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin 
• Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung 
• Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie 

Die Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie hat am 22. Februar 2017 eine Stellungnahme 
abgegeben. 
Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik hat am 23. Februar 2017 eine Stellungnahme 
abgegeben. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie, die Deutsche Gesell-
schaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie 
und Jugendmedizin, das Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und die Gesellschaft 
für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung haben keine Stellungnahme abgegeben. 
Der UA MB hat sich in seiner Sitzung am 27. April 2017 mit den schriftlichen Stellungnahmen 
auseinandergesetzt (vgl. Übersicht zur Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen; siehe B-
6.1). 
Von dem Recht zur mündlichen Anhörung haben nachfolgende Fachgesellschaften Gebrauch 
gemacht: 

• Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. 
• Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. 
• Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin 
• Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin e. V. 

 
Der UA MB hat sich in seiner Sitzung am 27.04.2017 mit den mündlichen Stellungnahmen 
auseinandergesetzt (siehe Übersicht zur Würdigung der mündlichen Stellungnahmen; siehe 
B-7.3). 
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A-5 Verfahrensablauf 
 

 
  

Datum Gremium Beratungsgegenstand 
05.12.2016 AG Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

Vorschlag für stellungnahmeberechtigte Fachgesell-
schaften 

26.01.2017 UA MB Vorlage der Beschlussempfehlung, Festlegung der am 
Stellungnahmeverfahren zu beteiligenden Fachgesell-
schaften und Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 
gemäß §§ 91 Abs. 5 sowie 92 Abs.1b, 7d SGB V 

21.03.2017 AG Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

27.04.2017 UA MB Mündliche Anhörung und Würdigung der schriftlichen 
Stellungnahmen 

27.04.2017 UA MB  Würdigung der mündlichen Stellungnahmen, Abschluss 
der vorbereitenden Beratungen, Beschlussempfehlung 

18.05.2017 Plenum Beschlussfassung 

05.07.2017  Prüfung des Beschlusses durch das BMG gemäß § 94 
Abs. 1 SGB V 

24.07.2017  Veröffentlichung des Beschlusses im Bundesanzeiger 

25.07.2017  Inkrafttreten des Beschlusses 
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A-6 Beschluss  

A-6.1 Beschluss zur Änderung der Kinder-RL  
Veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz) AT am 24. Juli 2017 B2 
 

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Richtlinie über die Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebens-
jahres (Kinder-Richtlinie): Änderung des Titels der Richtlinie 
sowie der Anforderungen an die Dokumentation in Anlage 
1: Untersuchungsheft für Kinder zum Erweiterten Neugebo-
renen-Screening und zum Screening auf Mukoviszidose  
 
Vom 18. Mai 2017 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 18. Mai 2016 beschlos-
sen, die Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung 
des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 
18.08.2016 B1), zuletzt geändert am 24. November 2016 (BAnz AT 27.01.2017 B5), wie folgt 
zu ändern: 
 
I. Im Titel werden die Wörter „bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres“ gestrichen. 
II. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:  
1. Im Abschnitt „Neugeborenen-Erstuntersuchung U 1“ wird die „Elterninformation zur Neu-

geborenen-Erstuntersuchung“ wie folgt geändert: 
a) In dem Satz „In den kommenden drei Tagen werden Ihnen für Ihr Baby weitere wich-

tige Untersuchungen empfohlen:“ wird der Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und 
danach folgende Sätze eingefügt: 
„Diese sollen eine rechtzeitige Behandlung der jeweiligen Erkrankungen ermöglichen. 
Der Test auf kritische angeborene Herzfehler sollte nach der 24. bis zur 48. Lebens-
stunde Ihres Babys durchgeführt werden.“ 

b) Die Sätze „Der Test auf angeborene Stoffwechselstörungen und Mukoviszidose aus 
einigen Tropfen Blut Ihres Babys ermöglicht eine rechtzeitige Behandlung dieser Er-
krankungen. Mit dem Hörtest für Neugeborene können frühzeitig Hörstörungen er-
kannt werden.“ werden wie folgt gefasst:  
„Die Tests auf angeborene Stoffwechselstörungen und Mukoviszidose aus einigen 
Tropfen Blut Ihres Babys sollten zwischen der 36. und 72. Lebensstunde erfolgen. Der 
Hörtest für Neugeborene sollte bis zur 72. Lebensstunde vorgenommen werden.“  

2. Im Abschnitt „Spezielle Früherkennungsuntersuchungen“ wird 
a) die Tabelle „Erweitertes Neugeborenen-Screening“ wie folgt gefasst: 
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„Erweitertes Neugeborenen-Screening 
Eltern wünschen keine Unter-
suchung 

 Stempel und Unterschrift 

Blutabnahme erfolgt: Datum:                        Uhrzeit: Stempel und Unterschrift 

 Erstabnahme vor der vollen-
deten 36. Lebensstunde / 
Bei Geburt vor der vollende-
ten 32. Schwangerschaftswo-
che 

Zweite Blutabnahme erfolgt: Datum: Stempel und Unterschrift 

 

Kontrollblutabnahme bei auf-
fälligem Befund: 

Datum Stempel und Unterschrift 

Screeninglabor: 

“ 
b) die Tabelle „Screening auf Mukoviszidose“ wie folgt gefasst: 
 
„Screening auf Mukoviszidose 

Eltern wünschen keine Unter-
suchung 

 Stempel und Unterschrift 

Blutabnahme für das Mukovis-
zidose-Screening gemeinsam 
mit dem Erweiterten Neugebo-
renen-Screening erfolgt: 

 Stempel und Unterschrift 

Getrennte Blutabnahme für 
das Mukoviszidose-Screening 
erfolgt: 

Datum: 

 

Uhrzeit: Stempel und Unterschrift 

Screeninglabor: 

“ 
3. Im Abschnitt „U2 3.-10. Lebenstag“ werden in der „Elterninformation zur Untersuchung 

vom 3. bis zum 10. Lebenstag“ im Satz 4 nach den Wörtern „Falls die Tests auf“ die Wörter 
„kritische angeborene Herzfehler“ und anschließend ein Komma eingefügt. 

 
III. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 

Kraft. 
 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 18. Mai 2017 

http://www.g-ba.de/
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Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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A-6.2 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 
Der Unterausschuss Methodenbewertung hat in seiner Sitzung am 26. Januar 2017 folgende 
Institutionen/Organisationen, denen gemäß 1. Kapitel 3. Abschnitt VerfO für diese Beschluss-
vorhaben Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu erteilen war, festgestellt:  

• Feststellung zur Beteiligung der Bundesärztekammer gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 
• Feststellung der Einschlägigkeit der Fachgesellschaften gemäß § 92 Absatz 7d Satz 

1 Halbsatz 1 SGB V. Die AWMF machte von der Gelegenheit, weitere ihrer Mitglieds-
gesellschaften als einschlägig zu bestimmen, Gebrauch (siehe Kapitel B-4.1) 

 

B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  
Der zuständige Unterausschuss Methodenbewertung beschloss in seiner Sitzung am 26. Ja-
nuar 2017 die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß §§ 91 Abs. 5 und § 92 Abs. 7d 
SGB V. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 26. Januar 2017 übermit-
telt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen nach 
Übermittlung der Unterlagen gegeben. 
 

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  
Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  

• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des G-BA Stellung zu 
nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, in der Regel auch 
Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu geben ist und  

• dass u. a. dann von einer Anhörung abgesehen werden kann, wenn ein Stellungnah-
meberechtigter auf sein Recht zur mündlichen Anhörung verzichtet und der zuständige 
Unterausschuss keine Fragen zur schriftlichen Stellungnahme hat.
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B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

B-4.1 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellung-
nahme gegeben wurde  

 
Stellungnahmeberechtigte Eingang der  

Stellungnahme 
Bemerkungen 

Bundesärztekammer 20.02.2017  
   
Einschlägige, in der AWMF-organisierte Fachgesellschaften  
vom G-BA bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin 

 Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. 

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe 

20.02.2017  

Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissen-
schaft e.V. 

  

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin e.V. 

22.02.2017  

Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin 23.02.2017  
Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische 
Intensivmedizin e.V. 

23.02.2017  

von AWMF bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Humangenetik 23.02.2017  
Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie 
und –diabetologie 

 Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. 

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Be-
atmungsmedizin 

 Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. 

Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin 

 Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin  Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. 

Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie 
und Ernährung 

 Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. 

Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie 22.02.2017  

 
 
 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

12 

B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  
Den Stellungnehmern wurden die nachgenannten Unterlagen übermittelt. 

B-5.1 Beschlussentwurf, Tragende Gründe, Auszug aus der Anlage 1 der Kinder-RL: 
Neugeborenen-Erstuntersuchung U1 
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B-5.1.1 Beschlussentwurf 
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B-5.1.2 Tragende Gründe 
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B-5.1.3 Auszug aus der Anlage 1 der Kinder-RL: Neugeborenen-Erstuntersuchung 
U1 
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B-6 Schriftliche Stellungnahmen 

B-6.1 Würdigung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen der im Kapitel B-
4.1 aufgeführten Institutionen / Organisationen 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 
Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellung-
nahme abgegeben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 6. April 2017 eingeladen. 

B-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten  
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1. Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Form-
blatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de).  
Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 27. April 2017 aufgeführt und deren po-
tenziellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf 
Selbstangabe der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im 
Anschluss an diese Zusammenfassung aufgeführt. 
 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name  Frage 

1 2 3 4 5 6 

Deutsche Gesell-
schaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe  

Herr Dr. Frank Reister 
 nein nein nein nein nein nein 

Deutsche Gesell-
schaft für Kinder- 
und Jugendmedizin 

Frau Dr. Uta Nennstiel-
Ratzel 
 

nein nein nein nein nein nein 

Deutsche Gesell-
schaft für Perinatale 
Medizin 

Herr Prof. Mario Rüdi-
ger 
 

nein ja ja nein nein nein 

Gesellschaft für Ne-
onatologie und pädi-
atrische Intensivme-
dizin 

Herr Dr. Dirk Olbertz nein ja ja ja ja nein 

 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt 
bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizin-
produkten oder einem industriellen Interessenverband? 
 
Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, ins-
besondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 
 
Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-

http://www.g-ba.de/
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sen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinpro-
dukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellung-
nahmen oder Artikel? 
 
Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des lau-
fenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder 
einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Un-
ternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenver-
band finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistun-
gen oder Patentanmeldungen erhalten? 
 
Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung 
bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebüh-
ren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution 
oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeuti-
schen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interes-
senverband? 
 
Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens o-
der einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen 
oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der 
auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
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B-7.2 Wortprotokoll der mündlichen Anhörung 
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B-7.3 Würdigung der mündlichen Stellungnahmen 
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